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Fachanwalt Strafrecht: Besitz und Verbreiten Kinderpornografie

 25. März 2020: Ermittlungen wegen Kinderpornografie, § 184b StGB – Einstellung
mangels Tatverdachts

  

Aufgrund einer Anzeige eines Internetportals wegen des Verdachts des Tauschens kinderpornografischer
Dateien übernahm die Generalstaatsanwaltschaftw, als Zentralstelle Cybercrime Bayern, die
strafrechtlichen Ermittlungen. Die Auswertung der IP Adresse ergab den Internetanschluss unseres
Mandanten. Über diesen sollen kinderpornografische Dateien gem. § 184b StGB ins Internet hochgeladen
worden sein. Deshalb erfolgte bei unserem Mandanten eine Hausdurchsuchung.

  

Nach der Hausdurchsuchung meldete sich unser aus Bayern kommender Mandant bei Rechtsanwalt
Dietrich. Rechtsanwalt Dietrich beantrage zunächst Akteneinsicht gegenüber der
Generalstaatsanwaltschaft. Nach Auswertung der Ermittlungsakte legte Rechtsanwalt Dietrich in einem
Schriftsatz dar, dass kein Nachweis besteht, dass durch unseren Mandanten kinderpornografische Dateien
gem. § 184b hochgeladen worden sind. Insbesondere konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die IP
Adresse durch Manipulation entstanden sei. Aufgrund der Einlassung war ein Tatnachweis nicht möglich
und das Strafverfahren wurde eingestellt. Weitere Informationen zum Besitz und Verbreiten von
Kinderpornografie erhalten Sie unter: https://www.strafverteidiger-kinderpornographie.de/
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